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ab              Uhr
ab              Uhr

 ab 4 Monate bis 18 Monate  (Ausnahme bis 31.12.20



 im Falle einer Erstimpfung bei Welpen im Alter von mindestens drei Monaten mindestens 21 Tage nach Abschluss  der 
Grundimmunisierung und längstens um den Zeitraum zurückliegt, den der Impfstoffhersteller für eine Wiederholungsimpfung 
angibt, oder  

 im Falle von Wiederholungsimpfungen jeweils innerhalb des Zeitraumes durchgeführt worden ist, den der Impfstoff-hersteller für 
die jeweilige Wiederholungsimpfung angibt. 

 Jeder Hundehalter erkennt mit seiner Meldung die Ordnungen des VDH bzw. der HZD als verbindlich an (Download von 
www.hovawarte.com oder in Papierform (kostenpflichtig) bei der Veranstaltungsleitung erhältlich).

 Auf dem Veranstaltungsgelände besteht außerhalb der Ringe Leinenpflicht für alle Hunde.
 Der Hundehalter haftet für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden die durch ihn oder seinen Hund verursacht werden.
 Kann aus irgendwelchen Gründen die Veranstaltung nicht stattfinden, kommt §36 der VDH-Ausstellungsordnung zur 

Anwendung. 

 Verhaltensbeurteilung II: Halsband, Leine, Hundespielzeug, Leckerlis, Material für Pflegemaßnahmen (z. B. Bürste  oder Kamm) 
 Andere Verhaltensbeurteilungen oder Körung: Halsband, Leine, Hundespielzeug, Leckerlis, persönlicher Gegenstand  (kein 

Spielzeug) 
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An die Interessenten und Teilnehmer der Verhaltensprüfung und Körveranstaltung 
 
 

Information und Hygienekonzept zu der geplanten 
Veranstaltung der HZD am 03. Oktober 2021 in Sannum 

 
Beim Erstellen der Ausschreibung für die Veranstaltung befinden wir uns in der vierten 
Welle der SARS COVID 19 Pandemie. Wir hoffen dennoch, dass die Veranstaltung 
unbeschwert durchgeführt werden kann.  
 
Bei der Durchführung der Veranstaltung sind alle Anforderungen zum Infektionsschutz, 
soweit sie Bestand haben, Folge zu leisten. 
 

• Teilnehmer mit Erkältungssymptomen werden gebeten zu Hause zu bleiben und 
auf die Teilnahme zu verzichten. 

• Es gilt die 3 G Regel: es sind nur geimpfte (Nachweis), Genesene (Nachweis) 
oder Personen mit einem NEGATIV-Test (nicht älter als 24 Stunden) 
zugelassen. 

• Registrierung der Personen, die sich nicht online angemeldet haben, über den 
QR-Code der Corona-Warn-App. 

• Tragen bzw. Mitführen einer FFP2 Maske 

• Bei der Anmeldung der Hunde wird einzeln an den Tisch getreten und die 
nachfolgende Person halten einen Mindestabstand von 1,50 m. 

• Einhaltung der Abstandsregeln 

• Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt 
 
Sollten die Fallzahlen und die Inzidenzzahlen sich weiter negativ verändern und wir die 
Veranstaltung nicht durchführen dürfen, behalten wir uns ausdrücklich vor, diese 
kurzfristig abzusagen. Aus diesem Grund bitten wir alle, die sich zu der Veranstaltung 
angemeldet haben, vor der Anreise auf die HZD-Homepage zu schauen, ob der Termin 
für den 03.Oktober 2021 abgesagt wurde, oder ob der Termin verschoben wird. 
 
Im Falle einer Absage wird die Meldegebühr zurückerstattet. 
 
Bleiben Sie Gesund 
 
 
Brigitte Vogel 
Regionalgruppenleiterin West 
 
 

Beschlüsse des Körmeistergremiums in 2021 

Für die Teilnahme an einer Körung ist nur noch eine Ausstellung erforderlich. Die Ausstellung muss 
mindestens in der Jugendklasse (mind. sg) erfolgt sein. Dieser Beschluss ist bis zum 31.12.2021 gültig. 

Die Verhaltensbeurteilung II ist für Hunde bis 18 Monate. Die Beurteilung der Hunde über 12 Monate 
erfolgt weiterhin ausschließlich durch einen Körmeister. Dieser Beschluss ist bis zum 31.12.2021 gültig. 


